
SYSTEMATISCHE HEOLOGIE

(im Gegensatz ZUuU Emanatısmus und Traduzianismus) eiınen modifizierten Kreatıanıs-
INUS. „ Wenn WIr die erste) Schöpfung der Seele 1m en 1nnn verteidigen, näamlıiıch
Aaus dem Nıchts ihrer selbst un eınes Subjektes allein durch Gott, dann leugnen WIrnıcht, dafß diese Schöpfung doch SU1 gener1S 1ISt Diese Schöpfung 1sSt gleichsamein natürliches und normales Ere1i1gn1s; und die Eltern sınd als Zweıtursachen) 1iım en-
SCH 1NnNn Erzeuger des Menschen schlechthin un nıcht z Ursache für den Körper.These „Prıimus homo CreaLuUs SE 1n gratia sanctıficante.“ Es wırd 1ın dieser These derMensch betrachtet, W1e onkret ursprünglich VO OtTTt geschaffen wurde und dem-entsprechend se1n sollte Dıie Erhebung 1n die übernatürliche Ordnung 1St geW1sSserma-Ben die letzte Form 1mM Menschen, seiıne innere geschichtliche Natur, se1ın konkretesVerhältnis Gott, seiıne konkrete Zielrichtung. In der Kenntnıiıs dieser Erhebung kön-
L1IC)  - WIr ann uch abschätzen, W as die Ursünde Adams i1st un: W as die Wiederherstel-lung der Gnade durch Jesus Christus. These „Protoparantes Sravı PECCALO COIMMN-m1Sso lustit1am orıgınalem perdiderunt.“ Wenn der Mensch nach sıch selber fragt, mu{fßsıch uch nach seinem Ursprung in dam fragen un danach, Ww1e dam sıch durchseinen freien Wıiıllen bestimmt hat. Dıieser Akt,; 1ın dem dam Zzuerst auf Nsere (Ce=schichte Eıinflu(ßß ausübte, WAar eın moralisch schlechter Akt, der sıch 1ın dreitacher Hın-sıcht beschreiben läßt Es gab eın göttliıches Gebot, das die Ureltern schwer VOI-pflichtete; als die dieses Gebot übertraten, begingen S1e eiıne schwere ktuelle Sünde:;und verloren S1E dıe ursprünglıche Gerechtigkeit. These „Peccatum Adae 1n

e1us transut.‘ Wegen der Sünde der Ureltern haben die Menschen ei-
WAas, W as jedem eıgen 1St und W as 1n einem wahren un!| eigentlichen 1nn Süunde SCNANNLwerden mu{fß Mıt anderen Worten: Di1e Nachkommen Adams erben nıcht 11Ur VO denStammeltern eın physisches Übel, das 1n einem übertragenen 1nnn Sünde SCHANNL WECI-den kann, weıl aus der Sünde 1sSt und ZUur: Süunde führt, sondern S1e haben Erbli-ches, W as ıIn sıch selbst (moralısche) Sünde 1St. These „Peccatum orıgınale sCHCIA-t10ne naturalı traducıtur.“ Der Grund, dessentwegen die Ursünde weıtergeht, 1Sst dienatürliche Zeugung, sotern adurch die einzelnen Menschen mıttelbar AaUus dam ıhrenUrsprung haben der sofern adurch geschieht, da WIr die Natur empfangen, die 1ndam der heilıgmachenden Gnade eraubt 1St, und ‚War kraft der Tendenz der Verviel-faltıgung und Vermehrung der adamıitischen Natur, der die natürliche Zeugungspotenzals solche zukommt. Soweıt der Iraktat. Auf ıh folgen (im vorliegenden uC. nochRezensionen —5  9 die sıch mıt dem Thema VO Schöpfung und Erlösung eschäf-tiıgen un!| eın Anhang,der Nachweise Zextmaterı1al, eın Namen- und eınStichwortregister enthält. Als ich 1m 966/67 und 1mM S55 1967 als Student 1n StGeorgen (Fim.) bei Alois Stenzel _ den Iraktat „De Deo Cre2INfe elevante, LNECCHNONde PECCALO orıgınalı“ hörte und studıerte, hatte Stenzel als Codex für die Vorlesungden entsprechenden TIraktat VO Rahne zugrunde gelegt, eben den Traktat, der1m vorliegenden Buch enthalten 1st. Damals befreite mich die Lektüre VO manchemtheologischen Ballast, den ich bıs dahın unnötiıgerwelse miıtgeschleppt hatte. M.a. W.m1ch beeindruckte VOT allem das Neue, das der Codex enthielt. Heute beı der relec-ture) empfinde 1C den Traktat ‚her als ein ;Graubrot“, das zeıgt, WI1e€e sehr Rahner1ın der Iradıtion verwurzelt War unı durch diese gepragt wurde. Von daher verstehtsich, da{ß Rahner bisweilen als „Neuscholastiker“ (vgl XIX) apostrophiert wurde. Freı-ıch MU Inan bedenken, da{fß Rahner ‚War meılst die (neuscholastischen) Thesen über-nımmt, 1n der Ausarbeitung dieser Thesen dann aber eıgene gedankliche Wege geht, aufdenen die ursprünglichen Thesen merklich veräandert werden. Di1e Bearbeitung desvorliegenden Buches durch Karl-Heinz Neufteld 1St mustergültig. Dıie Hauptarbeıt lagwohl ın der Übersetzung des VO Rahner lateinisc vertalsten rakLats 1Ns Deutsche.

SEBOTT

ZSIFKOVITS, VALENTIN, Dıie Kıirche, eine Demokratie eıgener Art® (Schriften des Insti-
LULtSs für christliche Soz1alwıssenschaften, 374 Münster: Lıit 1997 141
Nach dem weıten Vatiıkanischen Konzıil wurde die Frage, ob dıe Kırche eine Demo-kratie werden könne, eidenschaftlich diskutiert. Wenn ich recht sehe, 1St diese Dıiskus-S10N heute 1n eın ruhigeres und sachlicheres Fahrwasser gekommen. Man anerkennt,
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dafß die Kırche eıne 1n der christlichen Offenbarung begründete Gemeinschatt (com-
MUn10) 1St. Die Kırche hat ıhren rund und ihr Ordnungsprinzıp nıcht 1mM Wıllen der
Gläubigen, sondern 1n der Stiftung durch Jesus Christus. Daher hat die Kırche hierar-
chische Strukturen, die ihrerseits eıne heilsvermittelnde Funktion haben Demokrati-
sche Organısationsprinzıpien siınd daher nıcht (einfachhın auf die Kırche übertragbar.
Freıilich dürten und sollen die Christgläubigen den kirchlichen Lebensvollzügen be-
teiligt werden. Hıer 1st noch vieles möglıch, W as 1n der gegenwärtigen Kırchenvertas-
SUNg nıcht vorgesehen 1St. An diesem Punkt das vorliegende Buch e1in. Es hat wWwel
Teıle Im ersten 4-—63) stellt das Subsidiaritätsprinzıp dar, das uch in der Kirche
gelten sollte, un!: zieht daraus Konsequenzen. In diesem 'eıl stutzt sıch VOT allem auf

M{ Nell-Breuning. Aus dem Axıom „OMMNC I1 agendo perficıtur“ folgt, da{ß der
umiassendere Verband dem kleineren Lebenskreis bzw. dem Einzelnen nıcht elten,
sondern 1mM Gegenteıl chaden würde, WEeNn ıhnen abnähme, W as S1e A4US eigener In
ıt1atıve ebensogut der gal besser eısten können. Der Lehrgehalt dieses Prinzıps 1St
uralt; als Subsıdiarıtätsprinz1ıp proklamıert, Aindet 6S sıch erstmals 1m päpstlichen Welt-
rundschreiben „Quadragesimo NNO (1931) der 1m Umkreıs des österreichischen
Kirchenvolksbegehrens VO 1995 argumentiert) wendet das Subs1idiarıtatsprinz1ıp u.

auf die Bischofsbestellungen un! zıtlert dabe] e1in Wort VO Schnackenburg: „Der
jetzıge Modus eınes Geheimverfahrens, be1 dem das Presbyterium un!| das Kirchenvolk
eıner 10zese nıcht mitberaten, sondern 1Ur dürten, wer iıhr künftiger Bischof
se1n wird, War 1in der Urkirche unvorstellbarBUCHBESPRECHUNGEN  daß die Kirche eine in der christlichen Offenbarung begründete Gemeinschaft (com-  munio) ist. Die Kirche hat ihren Grund und ihr Ordnungsprinzip nicht im Willen der  Gläubigen, sondern in der Stiftung durch Jesus Christus. Daher hat die Kirche hzerar-  chische Strukturen, die ihrerseits eine heilsvermittelnde Funktion haben. Demokrati-  sche Organisationsprinzipien sind daher nicht (einfachhin) auf die Kirche übertragbar.  Freilich dürfen und sollen die Christgläubigen an den kirchlichen Lebensvollzügen be-  teiligt werden. Hier ist noch vieles möglich, was in der gegenwärtigen Kirchenverfas-  sung nicht vorgesehen ist. An diesem Punkt setzt das vorliegende Buch ein. Es hat zwei  Teile. Im ersten (14-63) stellt Z. das Subsidiaritätsprinzip dar, das auch in der Kirche  gelten sollte, und zieht daraus Konsequenzen. In diesem Teil stützt sich Z. vor allem auf  O. von Nell-Breuning. Aus dem Axiom „omne agens agendo perficitur“ folgt, daß der  umfassendere Verband dem kleineren Lebenskreis bzw. dem Einzelnen nicht helfen,  sondern im Gegenteil schaden würde, wenn er ihnen abnähme, was sie aus eigener In-  itiative ebensogut oder gar besser leisten können. Der Lehrgehalt dieses Prinzips ist  uralt; als Subsidiaritätsprinzip proklamiert, findet es sich erstmals im päpstlichen Welt-  rundschreiben „Quadragesimo anno“ (1931). Z. (der im Umkreis des österreichischen  Kirchenvolksbegehrens von 1995 argumentiert) wendet das Subsidiaritätsprinzip u. a.  auf die Bischofsbestellungen an und zitiert dabei ein Wort von R. Schnackenburg: „Der  jetzige Modus eines Geheimverfahrens, bei dem das Presbyterium und das Kirchenvolk  einer Diözese nicht mitberaten, sondern nur raten dürfen, wer ihr künftiger Bischof  sein wird, war in der Urkirche unvorstellbar ... Nach Jahrhunderten autoritärer Kir-  chenführung, die für unsere Zeit überholt ist und der Kirche nur Schaden bringen kann,  wird es notwendig, dem mündigen Kirchenvolk wieder eine größere Mitsprache einzu-  €  räumen und es die Verantwortung in der Kirche mittragen zu lassen“  (62f.). Im zweiten  Teil des vorliegenden Buches (Mehr Selbst- und Mitbestimmung in der Kirche durch  weitere Übertragung demokratischer Elemente aus dem weltlichen Bereich, 64-131)  geht Z. auf Detailfragen ein und benennt seine Vorstellungen in den folgenden (unter-  schiedlich wichtigen) 12 Punkten: 1. Die hierarchischen Ämter des Papstes, des Bi-  schofs und des Pfarrers dürfen nicht in einer Weise ausgeübt werden, daß die Verwur-  zelung im Volk Gottes und die Hinordnung auf dasselbe aus dem Blickfeld geraten.  2. Ein subsidiärer Aufbau der Kirche wäre besonders geeignet, den Dienstcharakter  kirchlicher Ämter zum Tragen zu bringen. 3. Die hierarchischen Ämter sind an sich  kein Hindernis, die Kirche als demokratisches Gebilde eigener Prägung zu betrachten.  4. Worauf es im Sinne der so verstandenen Demokratie ankommt, ist die Notwendig-  keit, bei der Besetzung dieser Ämter eine breitere Mitwirkung zu schaffen, diese Amter  einer entsprechenden zeitlichen Begrenzung zu unterwerfen und auch angemessene  Möglichkeiten der Kontrolle dieser Ämter einzurichten. 5. Eine subsidiäre Begrenzung  der päpstlichen Macht könnte z. B. durch die Errichtung von „Kontinentalpatriarcha-  ten“ geschehen. 6. Konzilien und Synoden sind weitere Demokratisierungseinrichtun-  gen der Kirche, deren Tradition bis in die Urkirche zurückreicht. 7. Die Räte auf ver-  schiedenen Ebenen kirchlichen Lebens sind ebenfalls wichtige Organe einer demokrati-  sierten Kirche. 8. Verschiedene Formen des Plebiszits sind als Instrumente einer  mitbestimmenden Kirche zumindest einer ernsten Überlegung wert. 9. Zu denken ist  (in diesem Zusammenhang) auch an den Ausbau von Grundrechten. 10. Auch eine Plu-  ralität der Meinungen (z. B. in der Theologie) gehört in diesen Rahmen. 11. Eine vom  Glaubenssinn geleitete innerkirchliche öffentliche Meinung sollte eine Selbstverständ-  lichkeit in der Kirche sein. 12. Nicht zuletzt ist die Wichtigkeit eines ehrlichen, vom  echten Geist der Toleranz getragenen Dialogs für eine geschwisterliche Kirche zu beto-  nen. — Drei Register (132-141) schließen diese Arbeit ab. Daß der eine oder andere Vor-  schlag, den Z. in seinem Buch macht, noch weiterer Diskussion und Klärung bedarf,  muß der Rezensent nicht lange erläutern. Die Schrift von Z. versteht sich wohl nur als  ein Diskussionsvorschlag; darauf deutet schon das Fragezeichen hinter dem Buchtitel  hin.  R. SEBOTT S. J.  624Nach Jahrhunderten autorıtärer Kır-
chenführung, die tür ÜISBEe Zeıt überholt 1st und der Kırche 11UTr Schaden bringen kann,
wiırd notwendig, dem mündigen Kırchenvolk wieder eine orößere Mitsprache eINZU-
raumen un! dıe Verantwortung 1n der Kirche mıttragen lassen‘ (62 Im zweıten
Teıl des vorliegenden Buches Selbst- uUun: Mitbestimmung 1n der Kıirche durch
weıtere Übertragung demokratischer Elemente Aaus dem weltlichen Bereich, 64-131)
geht auftf Detailfragen ein und benennt seıne Vorstellungen 1n den tolgenden (unter-
schiedlich wichtigen) 17 Punkten: Dıie hierarchischen Amter dCS Papstes, des Bı-
schofs und des Pftarrers dürten nıcht 1n einer Weise ausgeübt werden, da{fß die Verwur-
zelung 1m 'olk (sottes un die Hinordnung auf dasselbe aus dem Blickteld geraten.

Eın subsidiärer Aufbau der Kırche ware besonders geeignet, den Dienstcharakter
kirchlicher Amter Zr Tragen bringen. Dıie hiıerarchischen Amter sınd sıch
keıin Hindernis, die Kırche als demokratisches Gebilde eigener Pragung betrachten.

Woraut 1mM Sınne der verstandenen Demokratie ankommt, 1St die Notwendig-
keıt, bei der Besetzung dieser Amter ıne breıitere Mitwirkung schafften, diese Amter
einer entsprechenden zeıitlichen Begrenzung unterwerten und uch ANSCHMESSCIHLC
Möglichkeiten der Kontrolle dieser Amter einzurichten. FEıne subsıidıiäre Begrenzung
der päpstlichen Macht könnte durch dıe Errichtung VO  5 „Kontinentalpatriarcha-
ten geschehen. Konzilien und Synoden sınd weıtere Demokratisierungseinrichtun-
gCn der Kırche, deren TIradıtion bıs 1n die Urkirche zurückreicht. Dıie Rate auf VeCI-

schiedenen Ebenen kirchlichen Lebens siınd ebentalls wichtige UOrgane eıner demokratı-
s1ıerten Kırche. 8 Verschiedene Formen des Plebiszıts sınd als Instrumente einer
mitbestimmenden Kırche zumindest eıner ernsten Überlegung WEeTTL. Zu denken 1st
(ın diesem Zusammenhang) uch den Ausbau VO Grundrechten. uch eine Plu-
ralıtät der Meınungen ( in der Theologıe) gehört 1n diesen Rahmen. 11 Eıne VO

Glaubenssinn geleitete innerkirchliche ötftentliche Meınung sollte eıne Selbstverständ-
ichkeıit 1n der Kırche se1n. Nıcht zuletzt 1st die Wichtigkeit eınes ehrlichen, VO:
echten Geıst der Toleranz getragenen Dialogs für 1nNe geschwisterliche Kırche beto-
1E  S Dreı Regiıster 132-141) schließen diese Arbeit aAb Daii der ıne der andere Vor-
schlag, den 1n seinem Buch macht, noch weıterer Diskussion und Klärung bedarft,
MU: der Rezensent nıcht lange erläutern. Dıe Schritt VO versteht sıch wohl 1Ur als
eın Diskussionsvorschlag; darauf deutet schon das Fragezeichen hınter dem Buchtitel
hın. SEBOTT

624


